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Grundsätze für die Rasse Paso Pferd gemäß der VO (EU) 2016/1012 Anhang I, 
Teil 2 und 3 
 
Gemeinsam geführtes Ursprungszuchtbuch durch:  
 
Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V. (Rechtsnachfolge der Verbände Pferdezucht-
verband Berlin-Brandenburg e.V. und Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt e.V.) 
Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V. 
Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. (Rechtsnachfolge der Verbände Pferdezucht-
verband Sachsen e.V. und Verband Thüringer Pferdezüchter e.V.) 
Westfälisches Pferdestammbuch e.V. 
Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. 
Bayerischer Zuchtverband für Kleinpferde und Spezialpferderassen e.V. 
Verband der Pony- und Pferdezüchter Hessen e.V. 
Pferdestammbuch Weser-Ems e.V. 
Zuchtverband für deutsche Pferde e.V. 
 
Die Grundsätze der Zucht der Rasse Paso Pferd sind für Filialzuchtbücher verbindlich und sind 
auf www.pferd-aktuell.de/zvo/zucht-verbands-ordnung-zvo veröffentlicht. 
 
1. Abstammungsaufzeichnung/Angaben im Zuchtbuch: 
Angaben zum Pferd (gemäß VO (EU) 2021/963) 
Die Identifizierung muss gemäß DVO (EU) 2021/963 erfolgen. Es sind mindestens folgende 
Angaben im Zuchtbuch zu machen: 
Rasse, Geschlecht, Name, UELN, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, Farbe und Abzei-
chen, Kennzeichnung (Transponder und ggf. Rasse- und Nummernbrand), Abteilung und 
Klasse des Zuchtbuches, Name und Anschrift des Züchters sowie des Eigentümers oder des 
Tierhalters 
 
Angaben zu den genetischen Eltern und mindestens vier weiteren Vorfahrengenerationen (so-
weit vorhanden) 
Name, UELN, Geschlecht, Farbe und Abzeichen, Rasse, Kennzeichnung (Transponder und 
ggf. Rasse- und Nummernbrand), Abteilung und Klasse des Zuchtbuches, Name des Züchters 
 
2. Kennzeichnung von Equiden 
Die Identifizierung und Kennzeichnung der Equiden erfolgt gemäß der DVO (EU) 2021/963. 
Zusätzlich wird für jedes Pferd der Rasse Paso Pferd das Abzeichen-Diagramm im Equiden-
pass ausgefüllt. 
Zusätzlich zum Transponder können Fohlen am linken Oberschenkel einen Schenkelbrand 
(Zuchtbrand plus Nummernbrand) erhalten. 
 
3. Zuchtziel 
Das Zuchtprogramm hat einen Zuchtfortschritt im Hinblick auf das definierte Zuchtziel und so-
mit die Verbesserung der Eigenschaften der Rasse zum Ziel und umfasst alle Maßnahmen 
und Aktivitäten, die diesem Ziel dienlich sind. 
 
Das Paso Pferd ist ein harmonisches, freundliches und sehr leistungsbereites Gangpferd. Im 
Interieur sehr ausgeglichen, ausgestattet mit guten Reaktionen und einer sehr guten Nerven-
stärke. 
 
4. Eigenschaften und Hauptmerkmale 
 
Rasse     Paso Pferd  
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Herkunft Deutschland mit ursprünglicher Basis in Lateinamerika  
(Argentinien, Costa Rica, Ecuador, Kuba, Panama,. Ko-
lumbien, Puerto Rico, Venezuela u.a) 

Größe     ca. 140 - 160 cm 
Farben  alle, auch Schecken 
 
Gebäude 
  Kopf trocken, gerades bis leicht konvexes Profil; große Augen; 

mittlere bis lange Ohren; flache breite Stirn 
 
  Hals hoch angesetzt mit konvexer Ober- und gerader Unterli-

nie; lange dichte Mähne 
 
  Körper gut Proportioniert; lange Schulter mit ausgeprägtem Wi-

derrist; starke leicht abfallende Kruppe; tiefer Schweifan-
satz 

  
  Fundament gut bemuskelte, trockene Beine; harte Hufe; wenig Kö-

tenbehang 
  
Bewegungsablauf Viergänger, alle Gangarten fördernd, energisch und takt-

klar; Termino oft angedeutet, aber nicht angestrebt.  
 
Einsatzmöglichkeiten Wanderreiten, Freizeit- und Geländereiten, Gangpferde-

wettbewerbe 
 
Besondere Merkmale  freundliches, kooperatives Wesen; aufmerksame Reakti-

onsbereitschaft; Nervenstärke und „Brio“ 
 
5. Selektion 
5.1 Selektionsmerkmale 
Folgende Selektionsmerkmale der äußeren Erscheinung unter besonderer Berücksichtigung 
des Bewegungsablaufes werden bei einem zur Zuchtbucheintragung vorgestellten Pferd be-
urteilt: 

1.  Typ (Rasse -und Geschlechtstyp) 
2.  Körperbau 
3.  Korrektheit des Ganges 
4. Schritt 
5. Trab, Tölt oder Trocha, Marcha, etc. 
6. Galopp (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst) 
7.  Gesamteindruck (im Hinblick auf die Eignung als Gangpferd) 
 

Folgende Selektionsmerkmale werden bei einem gerittenen Pferd beurteilt: 
 

1. Rassetypische Gangart: Tölt, Trocha, Trote o.ä. 
2. Rittigkeit und Temperament 
3. Merkmale gem. Verfassungsprüfung (Konditions- und Erholungswerte, PAT) 

 
Darüber hinaus wird nach weiteren Merkmalen selektiert: 

1) Gesundheit 
2) Interieur 
3) Reitanlage 

 
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach folgendem Notensystem in ganzen und/oder halben 
Noten: 
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10 = ausgezeichnet  5 = genügend 
 9 = sehr gut   4 = mangelhaft 
 8 = gut    3 = ziemlich schlecht 
 7 = ziemlich gut   2 = schlecht  
 6 = befriedigend   1 = sehr schlecht 

 
Abweichende, jedoch vergleichbare, Bewertungssysteme für die Selektionsmerkmale können 
angewandt werden, sofern eine gleichwertige Zuchtbucheintragung sichergestellt ist. 
 
5.2 Selektionsveranstaltung 
5.2.1 Körung 
Das Mindestalter eines Hengstes für die Körung beträgt zwei Jahre. Um geordnete Körveran-
staltungen sicherzustellen, kann eine Vorauswahl der zur Körung angemeldeten Hengste statt-
finden. Findet eine Vorauswahl statt, ist die Teilnahme daran unter anderem eine Vorausset-
zung für die Zulassung der Hengste zur betreffenden Körveranstaltung.  
 
Hengste können zur Körung nur zugelassen werden, wenn 

• deren Väter und Väter der Mütter und mütterlicherseits der Großmütter in der Haupt-
abteilung (außer Fohlenbuch und Anhang) oder einer der Hauptabteilung entsprechen-
den Abteilung eines Zuchtbuches eines Zuchtverbandes eingetragen sind, 

• deren Mütter in der Hauptabteilung (außer Fohlenbuch und Anhang) oder einer der 
Hauptabteilung entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches eines Zuchtverbandes 
eingetragen sind. 

 
Ein Hengst kann nur gekört werden, wenn er  

a) in der Bewertung eine Gesamtnote von mindestens 7,0 erreicht und in keinem Merkmal 
schlechter als 5,0 bewertet wird, und 

b) die gesundheitlichen Voraussetzungen gemäß Anlage 1 und 
c) die Anforderungen an die Zuchttauglichkeit erfüllt. Die Feststellung der Zuchttauglich-

keit erfolgt im Rahmen einer Zuchttauglichkeitsuntersuchung durch einen (Fach)Tier-
arzt (für Pferde). Im Hinblick auf die Zuchttauglichkeit werden folgende Merkmale über-
prüft: Hodenanomalien und Gebissanomalien. 

 
5.2.2 Stutbucheintragung 
Das Mindestalter einer Stute für die Stutbucheintragung beträgt drei Jahre.  
 
6 Zuchtmethode 
Das Zuchtbuch des Paso Pferdes ist offen. Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der 
Reinzucht. Das Zuchtbuch ist offen für Pferde anderer Rassen, deren Einbeziehung zur Errei-
chung des Zuchtzieles förderlich ist. Am Zuchtprogramm nehmen nur diejenigen Pferde teil, 
die im Zuchtbuch (außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind. 
 
Paso Pferde sind Anpaarungsprodukte Paso Pferderassen untereinander oder Nachkommen 
von eingetragenen Zuchtpferden der zugelassenen Rassen, sofern diese Zuchtpferde in das 
Zuchtbuch des Paso Pferdes eingetragen sind.  
Folgende Rassen sind zugelassen:  
 
Zugelassene Rassen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1) Paso Fino  X X X X X X X  X 
2) Paso Peruano X  X X X X X X  X 
3) Paso Criollo X X X X X X X X  X 
4) Caballo Trocha Pura Colombiana X X X X X X X X  X 
5) Caballo Colombiano Trote y Galope  X X X X X X X X X X 
6) Mangalarga Marchador X X X X X  X X  X 
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7) Campolina X X X X X X X X  X 
8) Criollo  X X X X X X X  X X 
9) Paso Iberoamericano     X   X  X 
10) Paso Pferd X X X X X X X X X X 

 
Hengste der Rassen 1) bis 9) sind nur dann zugelassen, wenn sie die Anforderungen des 
Hengstbuches I erfüllen; Stuten sind nur dann zugelassen, wenn sie den Anforderungen des 
Stutbuches I oder II genügen. 
 
7 Unterteilung des Zuchtbuches und Anforderungen für die Eintragung in das Zucht-
buch 
Das Zuchtbuch der Rasse Paso Pferd besteht aus der Hauptabteilung (HA) und der Zusätzli-
chen Abteilung (Vorbuch) und gliedert sich in die Klassen Hengstbuch I, Hengstbuch II, An-
hang für Hengste, Fohlenbuch für Hengste, Vorbuch für Hengste, Stutbuch I, Stutbuch II, An-
hang für Stuten, Fohlenbuch für Stuten und Vorbuch für Stuten. 
 
 
Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Eingetragen werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste,  

• deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen 
(außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind, 

• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• deren väterliche und mütterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem FN-

Mitgliedszuchtverband mittels DNA-Profil bestätigt wurde bzw. deren väterliche und 
mütterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich 
anerkannten Zuchtverband bestätigt wurde, 

• die auf einer Sammelveranstaltung (Körung) des Zuchtverbandes mindestens die Ge-
samtnote 7,0 erhalten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal 
unterschritten wurde, 

• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die Zuchttaug-
lichkeit und Gesundheit erfüllen und gemäß der tierärztlichen Bescheinigung (Anlage 
2) untersucht wurden sowie keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß 
Liste (Anlage 1) aufweisen, 

• die die Hengstleistungsprüfung abgeschlossen haben. 
 
Anforderungen an die Hengstleistungsprüfungen: 
Die Hengstleistungsprüfung abgeschlossen haben Hengste,  

• die in einer Hengstleistungsprüfung im Feld eine Endnote von 6,5 und besser erzielt 
haben, wobei keiner der Merkmalsblöcke unter 5,0 liegen darf oder die vorgeschriebe-
nen Erfolge in Turniersportsprüfungen erreicht haben (Mindestgesamtnote: 6,5; keine 
Einzelnote unter 5,0). 

• Hengste der zugelassenen Rassen: die die HLP-Anforderungen für die Rasse Paso 
Pferd erfüllen. 
 

Hengste der zugelassenen Rassen erfüllen die Anforderungen an die Eigenleistungsprü-
fung auch dann, wenn sie die Leistungsprüfung entsprechend ihres Zuchtprogramms er-
folgreich absolviert haben.  
 
Hengste, die noch keine Eigenleistungsprüfung abgelegt haben, können unter der Bedin-
gung vorläufig eingetragen werden, dass sie die Prüfung bis zum Ende des Kalenderjah-
res, in dem sie ihren 6. Geburtstag haben, ablegen. Hengste, die die Eigenleistung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ablegen, können auf Antrag wieder eingetragen werden. 

 

file://fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc#Liste
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(Weitere Informationen zu den Leistungsprüfungen sind auf der Internetseite www.pferd-leis-
tungspruefung.de zu finden.) 

 
Ergebnisse alternativer Leistungsprüfungen, die mit den oben genannten Leistungsprüfungen 
in den zu überprüfenden Merkmalen, mit dem Bewertungssystem und der Dauer der Leis-
tungsprüfungen vergleichbar sind, werden anerkannt. 
 
Hengstbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Auf Antrag werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste eingetragen,  

• deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse (außer Fohlenbuch und Anhang) einge-
tragen sind, 

• deren Identität überprüft worden ist, 
• deren väterliche und mütterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem FN-

Mitgliedszuchtverband mittels DNA-Profil bestätigt wurde bzw. deren väterliche und 
mütterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich 
anerkannten Zuchtverband bestätigt wurde, 

• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die Zuchttaug-
lichkeit und Gesundheit erfüllen und gemäß der tierärztlichen Bescheinigung (Anlage 
2) untersucht wurden sowie keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß 
Liste (Anlage 1) aufweisen. 

 
Darüber hinaus können Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden einge-
tragen werden,  
• wenn die Anhang-Vorfahren über zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der Haupt-

abteilung (außer Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden, 
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• deren väterliche und mütterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem FN-

Mitgliedszuchtverband mittels DNA-Profil bestätigt wurde bzw. deren väterliche und 
mütterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich 
anerkannten Zuchtverband bestätigt wurde, 

• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung mindestens eine Gesamtnote von 6,0 
erreichen, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten wurde, 

• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die Zuchttaug-
lichkeit und Gesundheit erfüllen und gemäß der tierärztlichen Bescheinigung (Anlage 
2) untersucht wurden sowie keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß 
Liste (Anlage 1) aufweisen. 

 
Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Auf Antrag werden Hengste eingetragen,  

• deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der 
Hauptabteilung der Rasse und 

• die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Hengstbuch I und II erfüllen. 
 
Die Übernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt automatisch, wenn 
von diesen Nachkommen registriert werden.  
 
Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Im Jahr der Geburt werden alle Hengstfohlen eingetragen,  

• deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der 
Hauptabteilung der Rasse. 

 
Vorbuch (Zusätzliche Abteilung des Zuchtbuches) 
Es können Hengste frühestens im 3. Lebensjahr eingetragen werden,   
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• die nicht in eines der vorstehenden Klassen für Hengste des Zuchtbuches eingetragen 
werden können, aber dem Zuchtziel des Paso Pferdes entsprechen 

• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung mindestens eine Gesamtnote von 6,0 

erreichen, 
• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die Zuchttaug-

lichkeit und Gesundheit erfüllen und gemäß der tierärztlichen Bescheinigung (Anlage 
2) untersucht wurden sowie keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß 
Liste (Anlage 1) aufweisen. 

 
Stutbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 

• deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen 
(außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind, 

• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung mindestens eine Gesamtnote von 6,0 

erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten 
wurde, 

• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen. 
 
Stutbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 

• deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen 
(außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind, 

• deren Identität überprüft worden ist, 
• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen. 
 
Darüber hinaus können Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden einge-
tragen werden,  
• wenn die Anhang-Vorfahren über eine Generation mit Zuchtpferden aus der Hauptab-

teilung (außer Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden, 
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung mindestens eine Gesamtnote von 6,0 

erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten 
wurde, 

• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen. 
 

Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, 

• deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der 
Hauptabteilung der Rasse und 

• die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Stutbuch I und II erfüllen. 
 
Die Übernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt automatisch, wenn 
von diesen Nachkommen registriert werden.  
 
Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Im Jahr der Geburt werden alle Stutfohlen eingetragen,  

• deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der 
Hauptabteilung der Rasse. 

 
Vorbuch (Zusätzliche Abteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 



Grundsätze für Paso Pferd 

Grundsätze Paso Pferd (Stand Mai 2022) 

• die nicht in eines der vorstehenden Klassen für Stuten des Zuchtbuches eingetragen 
werden können, aber dem Zuchtziel des Paso Pferdes entsprechen 

• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden, 
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung mindestens eine Gesamtnote von 5,0 

erreichen, 
• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen. 

 
8 Einsatz von Reproduktionstechniken 
8.1 Künstliche Besamung  
In der künstlichen Besamung dürfen nur Hengste eingesetzt werden, die auf einer Sammel-
veranstaltung (Körung) des Zuchtverbandes gemäß B.15 der Satzung und gemäß (11.1) Kö-
rung dieses Zuchtprogramms die entsprechende Mindestgesamtnote erhalten haben. 
 
8.2 Embryotransfer 
Spenderstuten dürfen nur für einen Embryotransfer genutzt werden, wenn sie im Stutbuch I 
eingetragen sind. 
 
8.3 Klonen 
Die Technik des Klonens ist im Zuchtprogramm nicht zulässig. Klone und ihre Nachkommen 
können nicht in das Zuchtbuch eingetragen werden und sind von der Teilnahme am Zuchtpro-
gramm ausgeschlossen. 
 
9 Berücksichtigung gesundheitlicher Merkmale sowie genetischer Variationen bzw. 

Besonderheiten 
Hengste sind nur im Hengstbuch I und II sowie Vorbuch und Stuten nur im Stutbuch I und II 
sowie Vorbuch eintragungsfähig, wenn sie keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale 
aufweisen (Anlage 1).  
 
Sofern genetische Defekte und genetische Besonderheiten bekannt sind und im Zuchtpro-
gramm Berücksichtigung finden (gemäß Anlage 1), sind sie in Tierzuchtbescheinigungen an-
zugeben und entsprechend der VO (EU) 2016/1012 zu veröffentlichen. 
 
    
 
Anlage 1 – Gesundheitsbeeinträchtigende Merkmale 

Anlage 1 - Liste der 
gesundheitsbeeinträch         

 
Anlage 2  – Tierärztliche Bescheinigung 

Anlage 2 - 
Tierärzliche Beschein     

 
 
 
 


